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Anwaltsprüfung vom 26. September 2023 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Am 26. September 2023, 22:00 Uhr, erhalten Sie einen Anruf aus dem Kantonsspital Glarus. 

Ihr langjähriger Mandant, der 75 Jahre alte und im Kanton Glarus wohnhafte pensionierte 

Landwirt Herbert Sorglos, sei am Nachmittag an einem steilen Hang verunglückt und liege 

auf der Intensivstation im Sterben. Die anrufende Ärztin, Frau Dr. med. Henrike Kleist, bittet 

Sie umgehend vorbeizukommen, da um diese Uhrzeit keine Urkundsperson mehr erreichbar 

ist und der ledige und kinderlose Herr Sorglos nach Ihnen verlangt hat. Sofort eilen Sie zum 

Kantonsspital. Am Krankenbett angekommen stellen Sie bestürzt fest, dass Herr Sorglos bei 

dem Unfall seine rechte Hand (seine Schreibhand) verloren hat. Frau Dr. med. Henrike Kleist 

und die anwesende Krankenpflegerin, Frau Susanne Meinhard, teilen Ihnen mit, dass der 

Unfall neben dem Verlust der Hand auch schwere Verletzungen der inneren Organe von 

Herrn Sorglos zur Folge gehabt hat. Herr Sorglos habe nach ihrer Ansicht nur noch ein bis 

zwei Stunden zu leben. 

 

 

Aufgabe 1 (max. 20 Punkte) 

 

Herr Sorglos, der trotz der offensichtlichen Schmerzen einen klaren und zugewandten 

Eindruck auf Sie macht, bittet Sie, seinen letzten Willen für ihn zu >beglaubigen<. Die älteste 

der drei Schwestern von Herrn Sorglos, Heidemarie Pflüger-Sorglos, sitzt weinend am Bett 

ihres einzigen Bruders und hört Herrn Sorglos zusammen mit Ihnen, der Ärztin sowie der 

Krankenschwester zu: Mit leiser Stimme teilt Herr Sorglos den Anwesenden Folgendes mit: 

>Es ist mein letzter Wunsch, dass mein Neffe Johannes Pflüger die beiden Liegenschaften 

>Sulen< und >Murtschhalden< erhält. Das restliche Erbe soll zu drei Vierteln an meine älteste 

Schwester Heidemarie Pflüger-Sorglos und zu einem Viertel an meine jüngste Schwester 

Rosemarie Sorglos gehen. Meine älteste Schwester soll zusätzlich die Liegenschaft 

>Festung< erhalten, ohne dass sie sich dies anrechnen lassen muss. Die mittlere meiner drei 

Schwestern, Annemarie Bärbeiss, hat seit einem heftigen Streit über das Erbe unserer 

gemeinsamen Eltern vor 20 Jahren keinen Kontakt mehr mit mir und deshalb soll die 

Schlange mitsamt ihrer Brut aus dem Erbe gestrichen werden. Zudem will ich weder meine 

anderen beiden Schwestern noch meinen Neffen Johannes Pflüger mit der Abwicklung des 

Nachlasses behelligen und deshalb soll [mein*e langjährige*r Anwalt/Anwältin - gemeint sind 

Sie, Sie sind aber nicht Notar*in] diese Aufgabe übernehmen.< 
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1.1 Beschreiben Sie Ihr weiteres Vorgehen in der gegebenen Situation und erstellen Sie 

allenfalls notwendige Dokumente (gegebenenfalls im Entwurf zur Niederschrift durch 

eine der anderen anwesenden Personen), um dem letzten Willen von Herbert 

Sorglos rechtliche Geltung zu verschaffen. Achten Sie dabei auf die Form und alle 

(anderen) rechtlichen Voraussetzungen.  

 

Gehen Sie davon aus, dass: 

• Herr Sorglos neben seinen drei Schwestern (alle ohne Bezug zur Landwirtschaft) 

noch folgende lebende Verwandte hat: 

1. Johannes Pflüger, Sohn der Heidemarie Pflüger-Sorglos, Landwirt mit eigenem 

Betrieb in Niederurnen GL; 

2. Eckbert Bärbeiss, Sohn der Annemarie Bärbeiss, Landwirt mit eigenem Betrieb in 

Bilten GL; 

3. Dietmar Bärbeiss, Sohn der Annemarie Bärbeiss, Landwirt mit eigenem Betrieb 

in Wetzikon ZH; 

• sich sämtliche im Sachverhalt erwähnten Liegenschaften vollumfänglich in der 

Landwirtschaftszone befinden. 

 

1.2 Erstellen Sie sodann eine kurze rechtliche Analyse des letzten Willens von Herbert 

Sorglos. 

 

Aufgabe 2 (max. 20 Punkte) 

 

Am auf Ihren Besuch folgenden Tag erhalten Sie von Heidemarie Pflüger-Sorglos die 

Mitteilung, dass Herbert Sorglos verstorben ist, kurz nachdem Sie das Spital um Mitternacht 

verlassen hatten. Mitte Oktober erhalten Sie von der Fachstelle Erbschaft des Kantons 

Glarus das Dokument in Beilage 1. Heidemarie Pflüger-Sorglos stellt Ihnen am 20. Oktober 

2023 sodann einige Unterlagen zu, welche sie Briefkasten und im Büro ihres verstorbenen 

Bruders gefunden hat (Beilagen 2 bis 13). Am 20. November 2023 erhalten Sie von Frau 

Pflüger noch die von ihr bestellte Erbbescheinigung und die dazugehörige Rechnung 

(Beilagen 14 und 15). Von Heidemarie Pflüger-Sorglos erfahren Sie zudem, dass die jüngste 

Schwester von Herrn Sorglos, Rosemarie Sorglos, infolge eines Geburtsleidens unter 

umfassender Beistandschaft steht. Seit dem Tod der gemeinsamen Eltern führt Frau 

Heidemarie Pflüger-Sorglos diese Beistandschaft. Frau Pflüger-Sorglos erzählt Ihnen 

ausserdem, dass die drei Liegenschaften des Erblassers, mit Ausnahme des Wohnhauses 
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Festung 2 auf Liegenschaft Nr. 71, seit 2012 von ihrem Bruder Herrn Sorglos an ihren Sohn, 

Johannes Pflüger, verpachtet sind. 

 

2.1 Beschreiben Sie Ihre Rolle in Bezug auf den Nachlass von Herrn Sorglos. Gehen Sie 

dabei insbesondere auf folgende Fragen ein: 

• Welche Aufgaben, Rechte und Pflichten treffen Sie? 

• Welche Haftungsrisiken bestehen für Sie? 

• Welcher Aufsicht unterstehen Sie? 

 

2.2 Schreiben Sie einen Brief an die von Herrn Sorglos bedachten Personen. Gehen Sie 

dabei insbesondere auf Folgendes ein: 

• Die Rechte und Pflichten der von Herrn Sorglos bedachten Personen im Nachlass; 

• Die Folgen der Anordnung von Herrn Sorglos in Bezug auf seine Schwester 

Annemarie Bärbeiss sowie derer Nachkommen und Ihre Einschätzung der 

Erfolgsaussichten von allfälligen dagegen gerichteten rechtlichen Schritten seitens 

Annemarie Bärbeiss oder ihrer Nachkommen; 

• Die Auswirkungen, welche die umfassende Beistandschaft von Rosemarie Sorglos 

auf Ihr weiteres Vorgehen bzw. das Vorgehen der zuständigen Behörden und auf die 

Teilung des Nachlasses hat; 

• Ihr weiteres, konkretes Vorgehen in der Sache, insbesondere im Hinblick auf die 

Beilagen Nrn. 3 bis 6; 

• Die Steuerfolgen der Erbschaft bei den bedachten Personen (ca. in CHF pro 

bedachter Person). 

 

 

Aufgabe 3 (max. 10 Punkte) 

 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons Glarus hat über die Fachstelle 

Erbschaft vom Tod des Herrn Sorglos und von der Beteiligung seiner Schwester, Rosemarie 

Sorglos, am Nachlass erfahren. Das zuständige Behördenmitglied, Herr Knick, ist besorgt, 

dass die Interessen der verbeiständeten Rosemarie Sorglos im Rahmen dieser Erbschaft 

gefährdet sein könnten. Der in erbrechtlichen Sachen noch nicht sehr erfahrene Herr Knick 

zieht in Erwägung, gesetzliche Sicherungsmassregeln im Hinblick auf die Erbschaft zu 

beantragen, und teilt dies auch Heidemarie Pflüger-Sorglos mit. Die durch den Anruf 

alarmierte Frau Pflüger-Sorglos wendet sich wiederum an Sie und erkundigt sich, was es 

damit auf sich hat und was das für sie als vom Erblasser bedachte Person und Beiständin 

ihrer Schwester bedeuten würde. 
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Schreiben Sie einen Brief an Frau Pflüger-Sorglos, in welchem Sie insbesondere auf die 

folgenden Punkte eingehen: 

• Voraussetzungen für die von Herrn Knick angedrohten Sicherungsmassregeln und 

deren Auswirkungen auf Ihre Arbeit und auf den Fortlauf der Sache; 

• Gründe für/gegen eine Anordnung von Sicherungsmassregeln im konkreten Fall; 

• Allfällige Möglichkeiten, sich gegen die Anordnung von Sicherungsmassregeln zu 

wehren. 

 

 

Aufgabe 4 (max. 7 Punkte) 

 

Da sich Herr Knick durch gute Argumente Ihrerseits davon abhalten liess, irgendwelche 

Massnahmen zu beantragen, entscheiden Sie sich dafür, die Nachlassteilung nun möglichst 

bald abzuschliessen. Bevor Sie sich an Ihre Arbeit machen können, erhalten Sie einen Anruf 

von Herrn Lorenz Steinmann. Herr Steinmann, seines Zeichens Immobilienentwickler und 

Eigentümer eines Baugeschäfts, hat vom Tod des Herrn Sorglos erfahren und ist an der sich 

im Nachlass befindenden Liegenschaft Nr. 71, Grundbuch Oberurnen, Gemeinde Glarus 

Nord, interessiert. Er will die Liegenschaft so bald als möglich kaufen. Sein Anruf erweckt in 

Ihnen den Verdacht, dass er die darauf stehenden alten Häuser abreissen und die 

Liegenschaft mit einem luxuriösen Mehrfamilienhaus überbauen will. Herr Steinmann bietet 

für den Verkauf der Liegenschaft den Betrag von CHF 280008000.--. Heidemarie Pflüger-

Sorglos wurde von Herrn Steinmann ebenfalls kontaktiert. Sie ist von dem Preis für die 

Liegenschaft begeistert und würde den Kaufvertrag am liebsten schon morgen 

unterzeichnen. Sie wissen aus Ihrer langjährigen Tätigkeit für Herbert Sorglos aber, dass 

dies nicht das erste Kaufangebot von Herrn Steinmann ist und Herr Sorglos zu seinen 

Lebzeiten jedes Angebot von >diesem schleimigen Immobilienhai< kategorisch 

ausgeschlagen hat. 

 

Entwerfen Sie ein Schreiben an Heidemarie Pflüger-Sorglos und Lorenz Steinmann und 

klären Sie sie unter Verweis auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen über die 

rechtliche Situation in Bezug auf den möglichen Liegenschaftsverkauf auf. Beachten Sie 

hierbei sowohl das Erbrecht als auch weitere einschlägige Gesetzesbestimmungen. 

 

 

Aufgabe 5 (max. 3 Punkte) 

 

Nachdem Herr Steinmann aufgrund Ihres Schreibens das Interesse an der Liegenschaft 

verloren hat, drängt Heidemarie Pflüger-Sorglos darauf, nun endlich mit der Erbteilung 
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voranzumachen. Sie habe bereits eine Luxuskreuzfahrt in die Karibik gebucht und dafür 

brauche sie dringend CHF 308000.-- aus dem Erbe ihres Bruders, und zwar bis Ende der 

Woche, sonst verfalle ihre Reservation. Ausserdem ist sie zunehmend genervt davon, dass 

nur Sie als Willensvollstrecker*in Zugriff auf die Konten des Erblassers haben. Sie will nun 

endlich >ihren Teil vom Kuchen<. 

 

• Welche Möglichkeiten haben Sie, um Heidemarie Pflüger-Sorglos ihren Karibikurlaub 

kurzfristig zu ermöglichen?  

• Was müssen Sie dabei allenfalls beachten? 

 

 

Aufgabe 6 (max. 20 Punkte) 

 

Entwerfen Sie einen Erbteilungsvertrag inklusive Anmeldung an das Grundbuchamt des 

Kantons Glarus für alle betroffenen Liegenschaften. Gehen Sie davon aus, dass Rosemarie 

Sorglos möglichst nur liquide Mittel erhalten soll. 

 

Führen Sie allfällige im Vertragsentwurf nicht behandelte Vertragspunkte in einer 

Pendenzenliste auf. Begründen Sie kurz, weshalb diese Vertragspunkte aus Ihrer Sicht nicht 

abschliessend behandelt werden können. 
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Hinweise: 

 

Lesen Sie den Sachverhalt und die Beilagen genau durch. Für die Bearbeitung der Aufgaben 

gilt Folgendes: 

- Ihre Antworten sind einlässlich zu begründen. Wenn aufgrund Ihrer Analyse 

verschiedene Lösungsvarianten denkbar sind, haben Sie alle Lösungsvarianten zu 

skizzieren. Sie haben zu begründen, weshalb Sie sich für eine bestimmte Lösung 

entschieden haben. 

- Soweit sie sich auf Gesetzesbestimmungen stützen, geben Sie diese an. 

- Auf Genauigkeit in Form und Inhalt wird Wert gelegt. Für Briefe und Eingaben 

verwenden Sie bitte je separate Blätter, welche Sie der Lösung beilegen. 

- Bringen Sie auf Ihren Lösungen Ihren Namen und eine Seitennummer an. 

- Bei Anmeldungen an das Grundbuchamt müssen die Grundbuchauszüge nicht 

vollständig aufgeführt werden. 

- Geburtsdaten, Heimatorte und Wohnadressen der beteiligten Personen sind in den 

Briefen und Eingaben nicht aufzuführen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen. 



 

 

Volkswirtschaft und Inneres 
Fachstelle Erbschaft 
Kirchgasse 34 
8750 Glarus 

 

 
 
 
 
 

Willensvollstreckerzeugnis 
 
 
Die unterzeichnende Fachstelle bestätigt, dass der am 27. September 2023 in Glarus GL 
verstorbene 
 
Sorglos Herbert, geboren am 4. Februar 1948, von Glarus Nord GL, ledig, wohnhaft gewesen 
in 8868 Oberurnen, Festung 2, 
 
gemäss letztwilliger Verfügung vom 26. September 2023 
 
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin XY, Bahnhofstrasse 45, 8750 Glarus [gemeint sind Sie, Anm. 
des Prüfers] 
 
gestützt auf Art. 517 f. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches zum Willensvollstrecker 
ernannt hat. 
 
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin XY hat den Auftrag angenommen. 
 
Glarus, 15. Oktober 2023 
 
 
Fachstelle Erbschaft Glarus 
 
 
 
 
Adalbert Bohrer 
Fachstellenleiter 

















































 

 

Volkswirtschaft und Inneres 
Grundbuchamt 
Zwinglistrasse 6 
8750 Glarus 

Telefon 055 646 66 50 
E-Mail: grundbuchamt@gl.ch 
www.gl.ch 
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Grundbuchauszug 
 

 

Grundbuch Oberurnen, Gemeinde Glarus Nord 
 

Liegenschaft Nr. 61 
 
Plan Nr. P23, Murtschhalden 
Gesamtfläche 8'231 m²  
Gebäude, Murtschhalde 1 
Strasse, Weg, Wiese, geschlossener Wald 
 

 

Hinweis auf Artikel 20 Grundbuchverordnung 
 
Die Angaben der Grundstücksbeschreibung haben keine Grundbuchwirkung. 
 

 

Eigentümer 
 

Herbert Sorglos, geboren 04.02.1948, männlich, von Glarus Nord GL, Festung 2,  
8868 Oberurnen 
 

 

Erwerbstitel 
 

Kauf 30.02.2008 Beleg 1234 
 

 

Anmerkungen 
 

Keine 
 

 

Vormerkungen 
 

ID 5203 
Limitiertes Vorkaufsrecht 
Frist bis: 01.06.2032 
zugunsten Johannes Pflüger, 03.02.1988, männlich, von Glarus GL 
01.06.2012 Beleg 1184 
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Dienstbarkeiten und Grundlasten 
 

ID 7584348 
Last: Recht auf Erstellung einer Leitungsanlage 
zugunsten Schweizerische Eidgenossenschaft (VBS) 
03.08.1946 Beleg 274 
 

 

Grundpfandrechte 
 

Keine 
 

 

8750 Glarus, 10. Oktober 2023 /it  Auszug Nr. 4000 
 
Grundbuchamt des Kantons Glarus 
Der Grundbuchverwalter 
 
 
 
Martin Sturm 



 

 

Volkswirtschaft und Inneres 
Grundbuchamt 
Zwinglistrasse 6 
8750 Glarus 

Telefon 055 646 66 50 
E-Mail: grundbuchamt@gl.ch 
www.gl.ch 
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Grundbuchauszug 
 

 

Grundbuch Oberurnen, Gemeinde Glarus Nord 
 

Liegenschaft Nr. 69 
 
Plan Nr. P23, Sulen 
Gesamtfläche 20'251 m²  
Gebäude, Sulen 3 
Gebäude, Sulen 1 
Gebäude, Sulen 1a 
Gebäude, Sulen 2 
Strasse, Weg, Wiese, geschlossener Wald 
 

 

Hinweis auf Artikel 20 Grundbuchverordnung 
 
Die Angaben der Grundstücksbeschreibung haben keine Grundbuchwirkung. 
 

 

Eigentümer 
 

Herbert Sorglos, geboren 04.02.1948, männlich, von Glarus Nord GL, Festung 2,  
8868 Oberurnen 
 

 

Erwerbstitel 
 

Kauf 30.02.2008 Beleg 1234 
 

 

Anmerkungen 
 

ID 3257 
Landesfussweg Nr. 34 
21.09.1999 Beleg 1942 
 

 

Vormerkungen 
 

ID 5203 
Limitiertes Vorkaufsrecht 
Frist bis: 01.06.2032 
zugunsten Johannes Pflüger, 03.02.1988, männlich, von Glarus GL 
01.06.2012 Beleg 1184 
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Dienstbarkeiten und Grundlasten 
 

ID 192321342.2 
Last: Fuss- und Fahrwegrecht 
zugunsten Schweizerische Eidgenossenschaft (VBS) 
13.08.1952 Beleg 342 
 

ID 123123342.3 
Last: Winterwegrecht 
zugunsten Gemeinde Glarus Nord, UID CHE-145.541.123 
13.06.1951 Beleg 23 
03.02.2011 Beleg 1 
 

 

Grundpfandrechte 
 

Pfandstelle 1 
Fr. 30'000.-- 
Papier-Inhaberschuldbrief Nr. 2008.0254 
Höchstzinsfuss 10 % 
01.03.2008 Beleg 254 
 

 

8750 Glarus, 10. Oktober 2023 /it  Auszug Nr. 4000 
 
Grundbuchamt des Kantons Glarus 
Der Grundbuchverwalter 
 
 
 
Martin Sturm 



 

 

Volkswirtschaft und Inneres 
Grundbuchamt 
Zwinglistrasse 6 
8750 Glarus 

Telefon 055 646 66 50 
E-Mail: grundbuchamt@gl.ch 
www.gl.ch 
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Grundbuchauszug 
 

 

Grundbuch Oberurnen, Gemeinde Glarus Nord 
 

Liegenschaft Nr. 71 
 
Plan Nr. P09, Festung 
Gesamtfläche 38'032 m²  
Gebäude, Landstrasse 67 
Gebäude, Festung 2 
Gebäude, Festung 3 
Strasse, Weg, übrige befestigte Fläche, Wiese, Hausumschwung, geschlossener Wald 
 
 

Hinweis auf Artikel 20 Grundbuchverordnung 
 
Die Angaben der Grundstücksbeschreibung haben keine Grundbuchwirkung. 
 

 

Eigentümer 
 

Herbert Sorglos, geboren 04.02.1948, männlich, von Glarus Nord GL, Festung 2,  
8868 Oberurnen 
 

 

Erwerbstitel 
 

Kauf 30.02.2001 Beleg 1232 
 

 

Anmerkungen 
 

Keine 
 

 

Vormerkungen 
 

Keine 
 

 

Dienstbarkeiten und Grundlasten 
 

ID 23232695 
Last: Fuss- und Fahrwegrecht 
zugunsten Grundstück Nr. 758 
06.12.2002 Beleg 2635 
 











 

 

Volkswirtschaft und Inneres 
Fachstelle Erbschaft 
Kirchgasse 34 
8750 Glarus 

 

 
 
 
 
 

Erbbescheinigung 
 
 
Die unterzeichnende Fachstelle bescheinigt gemäss Art. 559 des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (ZGB) und Art. 65 Abs. 1 lit. a der Grundbuchverordnung, unter Vorbehalt 
der Ungültigkeitsklage (Art. 519 f. ZGB), der Herabsetzungsklage (Art. 522 ff. ZGB) sowie der 
Erbschaftsklage (Art. 598 ff. ZGB), dass aufgrund amtlicher Dokumente die nachstehend 
aufgeführten Personen als einzige Erbinnen 
 
des am 27. September 2023 in Glarus GL verstorbenen Sorglos Herbert, geboren am 
4. Februar 1948, von Glarus Nord GL, ledig, wohnhaft gewesen in 8868 Oberurnen, 
Festung 2, anerkannt sind: 
 
die Schwestern 
Heidemarie Pflüger-Sorglos geb. 3. November 1942, von Glarus GL, 

verheiratet, wohnhaft in 8750 Glarus, 
Bohlenstrasse 14 

Rosemarie Sorglos geb. 12. Juni 1949, von Glarus Nord GL, 
ledig, wohnhaft in 8750 Glarus, 
Bohlenstrasse 15 

 
indem: 

 
1. eine Verfügung des Erblassers vom 26. September 2023 zur Eröffnung gekommen ist, 

mit welcher die Schwester Annemarie Bärbeiss, geb. 20. Dezember 1945, verheiratet, 
von Glarus Süd GL, wohnhaft in 8762 Schwanden, Brauereiweg 24 und ihre 
Nachkommen vom Erbgang ausgeschlossen wurden und 

 
2. der unterzeichnenden Fachstelle bis heute keine Ausschlagung der Erbschaft zur 

Kenntnis gebracht worden ist. 
 
Glarus, 15. November 2023 
 
 
Fachstelle Erbschaft Glarus 
 
 
 
 
Adalbert Bohrer 
Fachstellenleiter 
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ID 20423696 
Last: Wasserdurchleitungsrecht 
zugunsten Grundstück Nr. 758 
06.12.2002 Beleg 2635 
 

ID 201642465 
Last: Näherbaurecht 
zugunsten Grundstück Nr. 23 
22.02.2014 Beleg 1325 
 

 

Grundpfandrechte 
 

keine 
 
 

8750 Glarus, 10. Oktober 2023 /it  Auszug Nr. 4002 
 
Grundbuchamt des Kantons Glarus 
Der Grundbuchverwalter 
 
 
 
Martin Sturm 





Telefon +41 (0) 55 646 61 50

E-Mail steuerverwaltung@gl.ch

www.gl.ch

Finanzen und Gesundheit

Steuerverwaltung

Hauptstrasse 11

8750 Glarus

A. Erbschaft Fr. 

Erbantteil

Freibetrag (Art. 126 Abs. 2 StG)

Steuerpflichtiger Vermögensanfall -                  

B. Steuerberechnung Fr.

Erbschaftssteuer (Art. 127 Abs. 1 StG) Steuersatz -                  

Zuschlag (Art. 127 Abs. 2 StG) Satz -                  

Erbschaftssteuer -                  

C. Zuschlag Bausteuer Fr.

Kantonale Bausteuer (Art. 131 Abs. 1 StG) [5%] -                  

Fr.

Total Erbschafts- und Bausteuer -                 

Das blau markierte Feld muss mit dem Anteil am Erbe ausgefüllt werden

Die grün markierten Felder müssen mittels Drop-down Liste angewählt werden

Provisorische Berechnung der Erbschaftssteuer

mailto:bernadette.mueller@gl.ch


Hinweise:

Das übergehende Vermögen wird zum Verkehrswert im Zeitpunkt des Erbgangs bewertet

Fr. 100'000.00 für Stief- und Pflegekind; Fr. 50'000.00 für jeden Elternteil; Fr. 10'000.00 für jeden übrige

2.5% für Eltern, Adoptivkinder und Grosseltern; 4%  für vollbürtige Geschwister sowie für Lebenspartner im eheähn

5% für halbbürtige Geschwister; 6% für Stief- und Pflegekinder, Stiefeltern, Pflegeeltern, Schwiegersöhne, Schwieg

7% für Onkel/Tanten und Neffen/Nichten; 8% für Stiefneffen/-nichten und Stiefonkel/-tanten; 9% für Cousins/Cousi

50% der Steuer bei mehr als Fr. 200'000.00 Vermögensanfall; 100% bei mehr als Fr. 400'000.00; 150% bei mehr a

Bausteuer in der Höhe von 5% der berechneten Erbschaftssteuer


